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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.07.1975

Norm

EO §145

EO §171 Z5

RSchO §31 Abs2

Rechtssatz

Trotz der inzwischen rechtskräftig gewordenen Genehmigung der Versteigerungsbedingungen sind im Falle einer

Änderung des Schätzwertes durch das Rekursgericht auch die Versteigerungsbedingungen insoweit endgültig im

Versteigerungsedikt abzuändern.

Entscheidungstexte

3 Ob 155/75
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